Berlin

Das Jugendamt Charlottenburg-Wilmersdorf hat meine damals siebenjährige Tochter Johanna (Name von der Redaktion geändert) im Februar 2008 in Obhut genommen, weil ich – eine alleinerziehende Mutter – nicht in der Lage sei, meine Tochter „in ihrer Entwicklung ausreichend zu fördern“. Die Inobhutnahme kam für mich damals wie aus heiterem Himmel, nach dem ich mit dem zuständigen Mitarbeiter über mehrere Jahre einen guten und bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich auch recht vertrauensvollen Kontakt hatte. Der Hintergrund waren schulische Probleme meiner Tochter, verbunden mit sehr unguten, aber in der Sache nachweisbar unzutreffenden Verleumdungen meiner Nachbarn und meiner Mutter, zu der ich seit Jahren ein zerrüttetes Verhältnis habe. Es gab bei mir nie irgendwelche Versorgungs- oder Betreuungsmängel. Meine Kinderärztin hat es mir schwarz auf weiß attestiert: „In der 6jährigen Betreuungszeit als Kinderärztin konnte ich in keine Vernachlässigung bzw. emotionale Defizite bei Johanna feststellen.“

Anfang letzten Jahres hatte ich eine persönliche Krise nach der Trennung von meinem Lebensgefährten. Daher suchte ich auch intensiveren Kontakt zum Jugendamt, da ich mir wirkungsvolle Unterstützung für die schulischen Probleme meiner Tochter erhoffte. Man hatte meine Tochter schon vorher in der Schule getestet und eine leichte Legasthenie festgestellt. Außerdem verhielt sie sich in der Schule auffällig, was ich darauf zurückführte, dass sie in der Schule nicht so gut mitkam und von Mitschülern gehänselt wurde. Plötzlich wurden die Legasthenie und die Verhaltensauffälligkeiten auf die „häusliche Struktur“ zurückgeführt und ich fand mich mit der Forderung des Jugendamtes konfrontiert, ich solle freiwillig zustimmen, mein Kind in Langzeitpflege zu geben. Wenn ich ja sagen würde, bliebe das Sorgerecht bei mir. Wenn nicht, gehe er (der Sachbearbeiter des Jugendamts) zum Familiengericht und ich verlöre alles. Wörtlich sagte er, er werde „unter Druck gesetzt“ und er sitze „am längeren Hebel”. Für mich kam das alles so überraschend, dass ich gar nicht wusste, wie ich reagieren soll. Wenig später hatte man mir mein Kind weggenommen.

Die gerichtlichen Entscheidungen zum Sorgerechtsentzug beruhen auf einem Gutachten, das vom Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg in Auftrag gegeben worden war. In dem Gutachten wurden lediglich Vermutungen angestellt, worunter ich psychisch leiden könnte, ohne dass letztlich eine klare Aussage getroffen oder eine Diagnose gestellt wurde. Dennoch wurde von den Sachverständigen die für das Gericht entscheidungsrelevante Schlussfolgerung gezogen, ich sei erziehungsunfähig und könne meiner Tochter nicht die notwendige emotionale Sicherheit geben. Und das, obwohl die Gutachter auch feststellten, dass meine Tochter altersgemäß entwickelt ist und keine psychische Erkrankung bei ihr erkennbar ist.

Hinzu kommt, dass ich seit der Herausnahme meiner Tochter ständig erleben muss, dass die Logik des Jugendamtes (und auch des Heims) immer wieder darin besteht, die Umgangsregelung mit meiner Tochter als Druckmittel sowohl gegenüber mir als auch gegenüber meiner Tochter zu instrumentalisieren. Eine einigermaßen zufriedenstellende Umgangsregelung musste ich amtsgerichtlich erstreiten. Inzwischen hat sich das Jugendamt aber auch darüber hinweggesetzt und den persönlichen Umgang komplett ausgesetzt mit der fadenscheinigen Begründung, meine „innere Akzeptanz“ der Heimunterbringung meiner Tochter sei nicht ausreichend.

Meine inzwischen fast zweijährigen Erfahrungen mit dem Jugendamt, den Heimeinrichtungen und den Gerichten, die ich seit der Herausnahme meiner Tochter machte, haben mir gezeigt, dass es einige strukturelle Probleme gibt, die nicht nur meinen „Einzelfall“ betreffen, sondern von grundlegender Bedeutung sind und systematische Auswirkungen auf viele ähnliche Fälle haben dürften. Dazu gehören folgende Punkte:

· Erstens: Die Eingriffsschwelle ist inzwischen deutlich zu niedrig, präventive Hilfen kommen dagegen viel zu kurz und sind nicht wirkungsvoll genug. Der öffentliche Druck und die Berichte über spektakuläre Misshandlungs- und Verwahrlosungsfälle führen dazu, dass die Jugendämter inzwischen viel zu schnell und voreilig Herausnahmen von Kindern durchführen. Die Zahl der Inobhutnahmen und Sorgerechtsentzüge ist dramatisch angestiegen. Das lässt sich nicht mehr durch einen Anstieg der Fälle von Verwahrlosung erklären. Das lässt sich nur noch damit erklären, dass die Jugendämter lieber ein Kind mehr wegnehmen als eines zu wenig. Ich sehe mich persönlich als „Opfer“ dieses Problems. Die Folge ist, dass die Definition dessen, was unter einer Kindeswohlgefährdung verstanden wird, immer voraussetzungsloser wird, weil jede Herausnahme mit einer Kindeswohlgefährdung gerechtfertigt werden muss. Dann werden plötzlich schon Probleme in der Schule, die man als alleinerziehende Mutter nicht sofort in den Griff bekommt, als Kindeswohlgefährdung definiert. Das bedeutet auch, dass der staatliche „Wächteranspruch“ den Eltern immer mehr erzieherische Perfektion abverlangt. Damit wächst auch der Druck auf Eltern und Kinder. Statt aber wirkungsvolle Hilfen zu leisten und Familien und v.a. auch Alleinerziehende wirklich zu unterstützen, ist man sehr schnell dabei, den Eltern die Kinder einfach wegzunehmen.

· Zweitens: Es fehlt ein strukturelles Korrektiv gegen die Deutungsmacht von sogenannten „Experten“ in solchen familienrechtlichen und -gerichtlichen Angelegenheiten. Deswegen gibt es keine wirksame Kontrolle von behördlichen oder gerichtlichen Entscheidungen. Bei mir wurde das an zwei Stellen besonders deutlich:

· Sowohl das Amtsgericht als auch das Kammergericht, bei dem ich Beschwerde eingelegt hatte, bezogen sich in ihren Begründungen zum Sorgerechtsentzug fast ausschließlich auf ein einziges Gutachten von „Experten“ und übernahmen deren Empfehlung eins zu eins, obwohl sie weder in der Lage waren, eine Diagnose zu stellen, noch vor Gericht gehört wurden. Damit entschied die Meinung von zwei „Experten“ in einem einzigen Gutachten über das Schicksal meiner Tochter und mir. Das Mindeste wäre, dass zwei unabhängige Gutachten eingeholt werden, und dass sich die Gerichte auch unabhängig davon versuchen, tatsächlich selbst ein Bild zu machen. Bei den Gerichtsverfahren, die ich führte, wurden weder mein Ex-Mann, noch der erwachsene Bruder meiner Tochter, noch die Kinderärztin, noch mein Hausarzt befragt. Aus Sicht der Gerichte scheint es rational im Sinne von kosten- und zeiteffizient zu sein, ein Gutachten in Auftrag zu geben und sich die gutachterliche Interpretation zu eigen zu machen. Faktisch ist das aber eine Verlagerung von Entscheidungen auf nicht legitimierte Sachverständige, gegen deren Interpretation eines Sachverhalts kein Korrektiv existiert.

· Das Jugendamt verlässt sich in Fragen des Umgangs zunehmend auf die Deutung der pädagogischen „Experten“ des Kinderheims, in dem meine Tochter untergebracht ist. Damit erhält aber ein Akteur in dieser Konstellation an Deutungshoheit, der ein eigenes Interesse verfolgt, das vom Wohl meiner Tochter unabhängig ist. Das Eigeninteresse des Heims besteht notwendigerweise darin, meine Tochter möglichst lange zu behalten, häufige Wechsel in den Kindergruppen zu vermeiden und ihre Finanzierung möglichst dauerhaft zu sichern. Daraus folgt auch, dass das Heim kein gesteigertes Interesse hat, mich und meine Tochter wieder zusammenzuführen. Das Jugendamt wiederum gründet seine Umgangsentscheidungen auf die Legitimationslogik, dem scheinbaren professionellen Sachverstand der Heimpädagogen zu folgen. Das Jugendamt beruft sich auf diesen pädagogischen „Sachverstand“, um seine Entscheidungen zu legitimieren, verhilft damit aber nicht unparteiischen, sondern klar eigeninteressegeleiteten Deutungen zu behördlicher Verbindlichkeit. Die Folge ist, dass die Umgangsentscheidungen des Jugendamts keineswegs notwendigerweise dem Kindeswohl entsprechen, sondern diesem ggf. sogar zuwiderlaufen.

· Drittens: Statt darauf hinzuwirken, dass gerade in den zunehmenden Fällen, in denen der Herausnahme keine Verwahrlosung oder Misshandlung des Kindes zugrundelag, eine Rückführung zu den Eltern möglichst rasch in die Wege geleitet wird, unterbindet man systematisch Schritt für Schritt die Kontakte und entfremdet Eltern und Kinder systematisch immer mehr voneinander. Ich gewinne zunehmend den Eindruck, dass niemand mehr daran arbeitet, dass meine Tochter wieder zu mir zurückkommt, obwohl sie sich das sehnlichst wünscht. Meine Tochter protestiert weiter gegen die Heimunterbringung, hat Wutausbrüche wie nie zuvor und nach wie vor die bekannten Probleme in der Schule und möchte wieder zu mir zurück. Statt auf aber auf eine Rückführung hinzuarbeiten, wird das Kind völlig unverhältnismäßig mit immer mehr Psychologen und Psychiatern drangsaliert. Gleichzeitig wird die Umgangsregelung zunehmend als Druckmittel gegenüber mir und meiner Tochter instrumentalisiert. Ich sehe mich seit zwei Jahren der Erwartung ausgesetzt, dass ich die Heimunterbringung meiner Tochter akzeptieren soll. Weil mir das unter den gegebenen Umständen aber sehr schwer fällt, hat man mir den Umgang immer mehr eingeschränkt. Diese Repression führte dazu, dass mir die Akzeptanz der Situation noch schwerer gemacht wurde. Statt meine Akzeptanz dadurch zu erhöhen, dass man meiner Tochter und mir die Gelegenheit zu häufigen Treffen gibt und mich in die Belange meiner Tochter auf gleicher Augenhöhe einbezieht, senkt man meine Akzeptanz, in dem man mich immer mehr von meiner Tochter fernhält, mich von oben herab behandelt und mir dann auch noch vorwirft, meine Akzeptanz sei nicht ausreichend. Ich habe versucht, diesen Teufelskreis zu durchbrechen und nach anfänglichen Widerständen alles gemacht, was von mir verlangt wird. Trotzdem geht der Alptraum weiter, zur Zeit darf ich meine Tochter gar nicht sehen. Es reicht nicht, dass ich meine „Akzeptanz“ in mehreren Briefen erklärt habe. Jetzt wirft man mir vor, dass mir die „innere“ Akzeptanz fehlt. Man erwartet von den Eltern etwas, was sie nicht leisten können, und weil sie es nicht leisten können, entfernt man ihr Kind immer weiter von ihnen.

· Viertens: Statt mir tatsächlich auf gleicher Augenhöhe zu begegnen und mich in die Belange meiner Tochter tatsächlich einzubeziehen, höre ich seit zwei Jahren nur noch, was ich alles falsch gemacht habe, und muss erleben, dass man meine Anliegen nicht ernst nimmt, mich von oben herab behandelt und mich immer mehr von meiner Tochter fernhält. Das wiederum führt bei mir zu einer enormen psychischen Belastung, die durch die gesellschaftliche Stigmatisierung noch verstärkt wird. Ich empfinde das als systematische Ausgrenzung und Stigmatisierung, was aber niemanden auf behördlicher oder gerichtlicher Seite zu interessieren scheint. Dazu kommt noch, dass sich Freunde und Bekannte von mir abgewendet haben und ich kaum noch Ansprechpartner habe, mit denen ich über all das, was ich erlebe und als ungerecht empfinde, reden kann. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Menschen es in einer solchen Situation der Schwäche in die Fänge irgendwelcher Sekten oder dubioser Vereinigungen treibt, die für die Probleme scheinbar ein offenes Ohr haben, aber tatsächlich nur die Schwächen der Menschen ausnutzen. Behörden, die die Menschenwürde alltäglich durch scheinbare Kleinigkeiten im Umgang mit den Menschen mit Füßen treten, treiben die Leute geradezu in die Arme solcher dubioser Menschenfänger. Ich widerstehe dem. Aber ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen weniger reflektiert sind als ich. Heute habe ich in der „Zeit“ einen interessanten Artikel über die „Würde der Armut“ gelesen. Ein Satz hat mich besonders beeindruckt, weil er etwas so Naheliegendes auf den Punkt bringt, was leider von Behördenmitarbeitern häufig vergessen oder einfach ignoriert wird: „Mangel an Anerkennung führt zum Schwund der Selbstachtung, der nicht selten durch eine Art Emigration ausgeglichen wird, sei es intern (durch Krankheit oder Sucht) oder extern (durch Kriminalität oder politische Radikalisierung)“. Eine Demokratie muss ihre Bürger auch im Kleinen jeden Tag demokratisch behandeln. Und das erfordert Anerkennung, nicht Stigmatisierung.
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